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1. Einführung 

 
Problemstellung In der Solothurner Altstadt soll die öffentliche Beleuchtung 

erneuert werden. Dazu ist dieses Lichtplanungskonzept er-
stellt worden. Bei der Umsetzung des Konzepts muss darauf 
geachtet werden, dass die geltenden Normen berücksichtigt 
sind. 

 

Ziel und Umfang 
der Richtlinie 

Dieses Dokument soll dem Lichtplaner die Minimalanforde-
rungen an die Beleuchtung für die verschiedenen Gassen 
und Plätze in der Altstadt vorgeben. Sie dienen dazu, dass 
die Leuchtenstandorte und Beleuchtungsstärken auch im Be-
zug auf den Verkehr und die Sicherheit berücksichtigt wer-
den. Weiter zeigt das Dokument die heutigen Installationen 
auf und dient als Basis für die Planung der Erneuerung der 
Beleuchtung. Sie soll aber auch einige Anregungen aufzei-
gen, vor allem bei den Anleuchtungen.  
 

 

Gültigkeit der 
technischen 
Richtlinien 

 

Des Weiteren muss bei der öffentlichen Beleuchtung berück-
sichtigt werden, dass die Einsatzdauer einige Jahrzehnte be-
trägt. Hier ist darauf zu achten, dass die Unterhaltskosten ge-
ring bleiben und Ersatzmaterial langfristig beschaffbar ist. 

 

Perimeter 

 

Diese Richtlinie bezieht sich nur auf die Altstadt von Solothurn 
im Versorgungsgebiet der Regio Energie Solothurn. Die folgen-
den Begriffe und Gütemerkmale (Beleuchtungssituation und 
Beleuchtungsklasse) sind den Normen SN-EN 13201 und ZEN-
TR13201-1 entnommen. 

 
 
 
 

 

1.1. Beleuchtungssituation in der Altstadt von So-
lothurn  

Die Altstadt von Solothurn ist eine Einkaufs- und Fussgängerzone. Die meisten Gassen wer-
den in zeitlicher Begrenzung (nur vormittags) für die Anlieferung von Gütern verwendet. Am 
Abend sind nur noch Motorfahrzeuge mit Sonderbewilligungen in der Altstadt erlaubt. 
Der motorisierte Verkehr bewegt sich grundsätzlich im Schritt-Tempo. Radfahrer sind in der 
Altstadt zugelassen und teilen sich den Platz mit den Fussgängern. Es gibt nur selten eine  
Abgrenzung der Fussgänger von den Radfahrern. Aus diesen Nutzungsinformationen defi-
niert sich die Beleuchtungssituation E2 = Fussgängerzone. 
 
Generell sollen die heutigen Standorte der Beleuchtung beibehalten werden. In der Altstadt 
ist es äusserst schwierig, neue Standorte für die öffentliche Beleuchtung zu finden. Die meis-
ten Häuser sind in Privatbesitz, an welchen in vielen Fällen keine Leuchte montiert werden 
darf. 
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Es gibt in der Altstadt Gassen und Bauwerke, welche eine spärliche Ausleuchtung erhalten 
haben. 
Mit etwas Aufwand könnte an verschiedenen Orten eine Anleuchtung installiert werden, wel-
che die Bijous der Altstadt sichtbar machen könnten. Eine angeleuchtete Fassade dient zu-
dem dazu, die dunklen Gassen aufzuhellen, ohne dass in der Gasse zusätzliche Beleuch-
tungskörper montiert werden müssen. 
 
Die Altstadt von Solothurn ist der Übersichtlichkeit wegen in 6 Abschnitte eingeteilt. Für diese 
Planzonen ist nachfolgend die nötige Ausleuchtung definiert. Mögliche Objekte für die An-
leuchtung werden ergänzend aufgezeigt. 
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1.2. Planzone Nordwest 

 
 
 
 
 
Legende der Leuchten einfügen 
 
Gurzelngasse grün schraffiert wie Hauptgasse 
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1.2.1. Gurzelngasse, Marktplatz, Hauptgasse 

 
 
Beleuchtungsmobiliar Ritterleuchte: Beleuchtungskörper wird beibehalten 
 An der Fassade und an Kandelabern befestigt (Marktplatz) 
  
Optik Nachrüsten des bestehenden Reflektors 
 Bessere Lichtlenkung nach unten! 
  
Leuchtmittel Weisses Licht 
 Gute Energiebilanz; z.B. CDO, CDM 
 Umrüstung auf neue Vorschaltgeräte, Fassungen 
  
Betrieb  Öffentliche Beleuchtung, keine Nachtabsenkung 
  
Leuchtpunktanordnung Parallel zum Verlauf der Gasse; Einspeisungen vorhanden 
  
Handlungsbedarf Nicht dringend. 

Verbessern der Reflektoren, Umrüsten auf energiesparend 
 
 
Beleuchtungstechnische Anforderungen: 
 
Wahl der Klassierung Standard Regio Energie Istwert e - Licht 
Beleuchtungssituation:  E2  
Beleuchtungsklasse: S2  
Ergänzende ES Klassierung: ES4  
   
Vorgaben an die Beleuch-
tungsstärke 

  

Horizontale Beleuchtungsstärke Emin.  5 [1x]  
 Emittel  10 [1x]  
Halbzylindrische Beleuchtungs-
stärke 

ESC min. 3 [1x]  

 
 
Besonderes: 
 
Die Gurzeln- und Hauptgasse sind die Haupteinkaufszonen in der Altstadt und sehr stark von 
Fussgängern frequentiert. Die Umgebung ist durch die Schaufenster stark ausgeleuchtet. 
Eine gute Erkennbarkeit soll erreicht werden. 
 
 
Begründung Abweichung: 
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1.2.2.  St. Urban-, Weber-, Barfüsser-, Rathausgass e, Franziskanerplatz, Rathausplatz 

 
Beleuchtungsmobiliar Ersatzleuchte zur heutigen Luderleuchte 
 An der Fassade befestigt, Abspannungen nur  
  
Optik Effiziente Lichtlenkung nach unten 
  
Leuchtmittel Weisses Licht 
 Gute Energiebilanz; z.B. CDO, CDM 
  
Betrieb  Öffentliche Beleuchtung, keine Nachtabsenkung 
  
Leuchtpunktanordnung Parallel zum Verlauf der Gassen; vorhandene Einspeisun-

gen berücksichtigen 
  
Handlungsbedarf Zwingend. 

Schlechte Lichtverhältnisse 
 
 
Beleuchtungstechnische Anforderungen: 
 
Wahl der Klassierung Standard Regio Energie Istwert e - Licht 
Beleuchtungssituation:  E2  
Beleuchtungsklasse: S4  
Ergänzende ES Klassierung: ES8  
   
Vorgaben an die Beleuch-
tungsstärke 

  

Horizontale Beleuchtungsstärke Emin.  1.0 [1x]  
 Emittel  5 [1x]  
Halbzylindrische Beleuchtungs-
stärke 

ESC min. 1 [1x]  

 
 
 
Besonderes: 
Umzurüstende Gassen sollen als ganzes auf einen neuen Leuchtentyp umgestellt werden. 
Die demontierten Leuchten sollen aussortiert und zum Vereinheitlichen von anderen Gassen 
verwendet werden. 
 
 
Begründung Abweichung: 
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1.2.3. Anleuchtung Bieltor 

 
 
Anleuchtung Punktuelle Anleuchtung 

Geringes Streulicht 
LED Strahler soll nicht sichtbar oder sehr dezent sein. 

  
Leuchtfarbe Weisses Licht, farbiges Licht wäre möglich 
  
Betrieb  Einschaltung per Rundsteuersignal 
  
Handlungsbedarf nötig 
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1.2.4. Anleuchtung Rathaus 

 

 
 
 
Anleuchtung Fassadenanleuchtung 

Streulicht Richtung Platz erwünscht 
LED Strahler soll nicht sichtbar oder sehr dezent sein. 

  
Leuchtfarbe Weisses Licht, farbiges Licht wäre möglich 
  
Betrieb  Einschaltung per Rundsteuersignal 
  
Handlungsbedarf wünschenswert 
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1.2.5. Anleuchtung Jesuitenkirche 

 

 
 
 
Anleuchtung Fassadenanleuchtung 

Anleuchtung soll sich von der Gassenbeleuchtung abhe-
ben. Dies kann durch farbiges Licht oder vorzugsweise mit 
einzelnen Lichtspots passieren. 
LED Strahler soll nicht sichtbar oder sehr dezent sein. 

  
Leuchtfarbe Weisses Licht, farbiges Licht wäre möglich 
  
Betrieb  Einschaltung per Rundsteuersignal 
  
Handlungsbedarf Bei nächster grösseren Revision der Anleuchtung anzu-

passen. 
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1.3. Planzone 2: Nordost 

 
 
 
Entlang der Häuserfront Klosterplatz ist grün schraffiert, Rosa weg. 
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Kronenplatz, Hauptgasse ost, Kronengasse  

 
Beleuchtungsmobiliar Ritterleuchte: Beleuchtungskörper wird beibehalten 
 An der Fassade und an Kandelabern befestigt 
  
Optik Nachrüsten des bestehenden Reflektors 
 Bessere Lichtlenkung nach unten! 
  
Leuchtmittel Weisses Licht 
 Gute Energiebilanz; z.B. CDO, CDM 
 Umrüstung auf neue Vorschaltgeräte, Fassungen 
  
Betrieb  Öffentliche Beleuchtung, keine Nachtabsenkung 
  
Leuchtpunktanordnung Parallel zum Verlauf der Gasse; Einspeisungen vorhanden 
  
Handlungsbedarf Mittelfristig anpassen. 

Verbessern der Reflektoren, Umrüsten auf energiesparend.  
 
 
Beleuchtungstechnische Anforderungen: 
 
Wahl der Klassierung Standard Regio Energie Istwert e - Licht 
Beleuchtungssituation:  E2  
Beleuchtungsklasse: S3  
Ergänzende ES Klassierung: ES6  
   
Vorgaben an die Beleuch-
tungsstärke 

  

Horizontale Beleuchtungsstärke Emin.  1.5 [1x]  
 Emittel  7.5 [1x]  
Halbzylindrische Beleuchtungs-
stärke 

ESC min. 1.5 [1x]  

 
 
Besonderes: 
 
 
 
Begründung Abweichung: 
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1.3.1. Übrige Zone 2: Zeughausplatz, Riedholzplatz  

 
 
Beleuchtungsmobiliar Ersatzleuchte zur heutigen Luderleuchte. 
 An der Fassade und auf Kandelaber befestigt. 
  
Optik Effiziente Lichtlenkung nach unten 
  
Leuchtmittel Weisses Licht 
 Gute Energiebilanz; z.B. CDO, CDM 
  
Betrieb  Öffentliche Beleuchtung, keine Nachtabsenkung 
  
Leuchtpunktanordnung Parallel zum Verlauf der Gassen; vorhandene Einspeisun-

gen berücksichtigen. 
  
Handlungsbedarf Ausleuchtung ist schlecht und sollte mittelfristig angepasst 

werden. 
 
 
Beleuchtungstechnische Anforderungen: 
 
Wahl der Klassierung Standard Regio Energie Istwert e - Licht 
Beleuchtungssituation:  E2  
Beleuchtungsklasse: S4 – S3  
Ergänzende ES Klassierung: ES8  
   
Vorgaben an die Beleuch-
tungsstärke 

  

Horizontale Beleuchtungsstärke Emin.  1.5 [1x]  
 Emittel  5 [1x]  
Halbzylindrische Beleuchtungs-
stärke 

ESC min. 1 [1x]  

 
 
Besonderes: 
 
 
 
Begründung Abweichung: 
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1.3.2. Anleuchtung Kathedrale 

 

 
 
 
Anleuchtung Fassadenanleuchtung von allen Seiten 

Anleuchtung soll beibehalten werden. 
  
Leuchtfarbe Oranges Licht (Natrium Hochdruck Lampen) 
  
Betrieb  Einschaltung per Rundsteuersignal 
  
Handlungsbedarf Keiner 
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1.4. Planungszone 3: West 

 
 
 
 



Lichtführung in der Altstadt Solothurn   
 

07.01.2009/v_ 5.0                   Seite 
17/43 

1.4.1. Hauptgasse west 

 
Beleuchtungsmobiliar Ritterleuchte: Beleuchtungskörper wird beibehalten 
 An der Fassade befestigt 
  
Optik Nachrüsten des bestehenden Reflektors 
 Bessere Lichtlenkung nach unten! 
  
Leuchtmittel Weisses Licht 
 Gute Energiebilanz; z.B. CDO, CDM 
 Umrüstung auf neue Vorschaltgeräte, Fassungen 
  
Betrieb  Öffentliche Beleuchtung, keine Nachtabsenkung 
  
Leuchtpunktanordnung Parallel zum Verlauf der Gasse; Einspeisungen vorhanden 
  
Handlungsbedarf Nicht dringend 

Verbessern der Reflektoren, Umrüsten auf energiesparend 
 
 
Beleuchtungstechnische Anforderungen: 
 
Wahl der Klassierung Standard Regio Energie Istwert e - Licht 
Beleuchtungssituation:  E2  
Beleuchtungsklasse: S2 – S1  
Ergänzende ES Klassierung: ES4  
   
Vorgaben an die Beleuch-
tungsstärke 

  

Horizontale Beleuchtungsstärke Emin.  5 [1x]  
 Emittel  10 [1x]  
Halbzylindrische Beleuchtungs-
stärke 

ESC min. 3 [1x]  

 
 
Besonderes: 
 
 
 
Begründung Abweichung: 
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1.4.2. Friedhofplatz 

 
Beleuchtungsmobiliar Ritterleuchte: Beleuchtungskörper vereinheitlichen 
 An der Fassade und evtl. an Kandelabern befestigt 
 Man könnte hier auch eine Gasbeleuchtung reinstallieren 

oder einen Standort mit einem Nachbau der 1895 verwen-
deten Bogenlampe ausrüsten. 

  
Optik Nachrüsten des bestehenden Reflektors 
 Bessere Lichtlenkung nach unten! 
  
Leuchtmittel Weisses Licht 
 Gute Energiebilanz; z.B. CDO, CDM 
 Umrüstung auf neue Vorschaltgeräte, Fassungen 
  
Betrieb  Öffentliche Beleuchtung, keine Nachtabsenkung 
  
Leuchtpunktanordnung Rund um den Platz; Einspeisungen vorhanden 
  
Handlungsbedarf Verbessern der Reflektoren, Umrüsten auf energiesparend 

 
 
Beleuchtungstechnische Anforderungen: 
 
Wahl der Klassierung Standard Regio Energie Istwert e - Licht 
Beleuchtungssituation:  E2  
Beleuchtungsklasse: S3  
Ergänzende ES Klassierung: ES6  
   
Vorgaben an die Beleuch-
tungsstärke 

  

Horizontale Beleuchtungsstärke Emin.  1.5 [1x]  
 Emittel  7.5 [1x]  
Halbzylindrische Beleuchtungs-
stärke 

ESC min. 1.5 [1x]  

 
 
Besonderes: 
 
 
 
Begründung Abweichung: 
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1.4.3. Landhausquai, Fischergasse 

 
Beleuchtungsmobiliar Ritterleuchten auf Kandelabern, 

Einbauleuchten in der Mauer 
  
Optik Ritterleuchten: Effiziente Lichtlenkung nach unten 
  
Leuchtmittel Weisses Licht 
 Gute Energiebilanz; z.B. CDO, CDM 
  
Betrieb  Öffentliche Beleuchtung, keine Nachtabsenkung 
  
Leuchtpunktanordnung Auf und in der Aaremauer 
  
Handlungsbedarf Verbessern der Reflektoren, Umrüsten auf energiesparend. 

Die Einbauleuchten sind komplett zu ersetzen. Die Aus-
leuchtung ist nicht brauchbar. 

 
 
Beleuchtungstechnische Anforderungen: 
 
Wahl der Klassierung Standard Regio Energie Istwert e - Licht 
Beleuchtungssituation:  E2  
Beleuchtungsklasse: S4  
Ergänzende ES Klassierung: ES8  
   
Vorgaben an die Beleuch-
tungsstärke 

  

Horizontale Beleuchtungsstärke Emin.  1 [1x]  
 Emittel  5 [1x]  
Halbzylindrische Beleuchtungs-
stärke 

ESC min. 0.75 [1x]  

 
 
Besonderes: 
 
 
 
Begründung Abweichung: 
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1.4.4. Übrige Zone 3: Schmieden-, Friedhof-, Juden- , Pfister-, Gerbern-, Veilchen-, Meis-

ter-, Löwen-, Schaal-, Theater-, Gold-, Kreuzgasse,  Stalden 

 
Beleuchtungsmobiliar Ersatzleuchte zur heutigen Luderleuchte oder komplettie-

ren der Luderleuchte zu einheitlichen Gassenbeleuchtun-
gen. 

 An der Fassade und an Abspannungen befestigt 
  
Optik Effiziente Lichtlenkung nach unten 
  
Leuchtmittel Weisses Licht 
 Gute Energiebilanz; z.B. CDO, CDM 
  
Betrieb  Öffentliche Beleuchtung, keine Nachtabsenkung 
  
Leuchtpunktanordnung Parallel zum Verlauf der Gassen; vorhandene Einspeisun-

gen berücksichtigen 
  
Handlungsbedarf Primär: Schaal-, Meister und Löwengasse 

 
 
Beleuchtungstechnische Anforderungen: 
 
Wahl der Klassierung Standard Regio Energie Istwert e - Licht 
Beleuchtungssituation:  E2  
Beleuchtungsklasse: S4  
Ergänzende ES Klassierung: ES8  
   
Vorgaben an die Beleuch-
tungsstärke 

  

Horizontale Beleuchtungsstärke Emin.  1 [1x]  
 Emittel  5 [1x]  
Halbzylindrische Beleuchtungs-
stärke 

ESC min. 0.75 [1x]  

 
 
Besonderes: 
 
 
 
Begründung Abweichung: 
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1.4.5. Anleuchtung Landhaus 

 

 
 
 
Anleuchtung Aufhellung der Fassade oder einzelne Spots 

Vorzugsweise soll mit gezielten Spots einzelne Bereiche 
beleuchtet werden. 

  
Leuchtfarbe Weisses Licht, farbiges Licht wäre möglich 
  
Betrieb  Einschaltung per Rundsteuersignal 
  
Handlungsbedarf Bei nächster grösseren Revision der Anleuchtung anzu-

passen. 
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1.5. Planungszone 4: Ost 
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1.5.1. Ritterquai 

 
Beleuchtungsmobiliar Neue Stehleuchte Typ Kreuzackerquai. 

Abspannbeleuchtungen im Bereich Solheure demontieren. 
 Kandelaber 
  
Optik Effiziente Lichtlenkung nach unten 
  
Leuchtmittel Weisses Licht 
 Gute Energiebilanz; z.B. CDO, CDM 
  
Betrieb  Öffentliche Beleuchtung, ganze Nacht 
  
Leuchtpunktanordnung Parallel zur Strasse 
  
Handlungsbedarf Gross, Erneuerung im Zuge der Umgestaltung des Ritter-

quais 
 
 
Beleuchtungstechnische Anforderungen: 
 
Wahl der Klassierung Standard Regio Energie Istwert e - Licht 
Beleuchtungssituation:  B2  
Beleuchtungsklasse: ME5 (vergleichbar S3)  
Ergänzende ES Klassierung: ES7  
   
Vorgaben an die Beleuch-
tungsstärke 

  

Leuchtdichte Lm  0.5 [cd/m]  
 U0  0.35  
 U1  0.4  
Halbzylindrische Beleuchtungs-
stärke 

ESC min. 1 [1x]  

 
 
Besonderes: 
 
 
 
Begründung Abweichung: 
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1.5.2. Klosterplatz 

 
Beleuchtungsmobiliar Ritterleuchte: Beleuchtungskörper vereinheitlichen 
 An der Fassade und an Kandelabern befestigt 
  
Optik Nachrüsten des bestehenden Reflektors 
 Bessere Lichtlenkung nach unten! 
  
Leuchtmittel Weisses Licht 
 Gute Energiebilanz; z.B. CDO, CDM 
 Umrüstung auf neue Vorschaltgeräte, Fassungen 
  
Betrieb  Öffentliche Beleuchtung, keine Nachtabsenkung 
  
Leuchtpunktanordnung Rund um den Platz; Einspeisungen vorhanden 
 Zentral Leuchtpunkte auf Kandelabern 
  
Handlungsbedarf Verbessern der Reflektoren, Umrüsten auf energiesparend. 

Demontieren der Abspannung am Klosterplatz. 
 
 
Beleuchtungstechnische Anforderungen: 
 
Wahl der Klassierung Standard Regio Energie Istwert e - Licht 
Beleuchtungssituation:  E2  
Beleuchtungsklasse: S3  
Ergänzende ES Klassierung: ES6  
   
Vorgaben an die Beleuch-
tungsstärke 

  

Horizontale Beleuchtungsstärke Emin.  1.5 [1x]  
 Emittel  7.5 [1x]  
Halbzylindrische Beleuchtungs-
stärke 

ESC min. 1.5 [1x]  

 
 
Besonderes: 
 
 
 
Begründung Abweichung: 
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1.5.3. Übrige Zone 4: Seilergasse, Probsteigasse, N ictumgässlein 

 
Beleuchtungsmobiliar Ersatzleuchte zur heutigen Luderleuchte 
 An der Fassade befestigt 
  
Optik Effiziente Lichtlenkung nach unten 
  
Leuchtmittel Weisses Licht 
 Gute Energiebilanz; z.B. CDO, CDM 
  
Betrieb  Öffentliche Beleuchtung, keine Nachtabsenkung 
  
Leuchtpunktanordnung Parallel zum Verlauf der Gassen; vorhandene Einspeisun-

gen berücksichtigen 
  
Handlungsbedarf Mittelfristig sind die Leuchten zu ersetzen. Die Ausleuch-

tung der Gassen ist ungenügend. 
 
 
Beleuchtungstechnische Anforderungen: 
 
Wahl der Klassierung Standard Regio Energie Istwert e - Licht 
Beleuchtungssituation:  E1  
Beleuchtungsklasse: S5  
Ergänzende ES Klassierung: ES8  
   
Vorgaben an die Beleuch-
tungsstärke 

  

Horizontale Beleuchtungsstärke Emin.  0.6 [1x]  
 Emittel  3 [1x]  
Halbzylindrische Beleuchtungs-
stärke 

ESC min. 1 [1x]  

 
 
Besonderes: 
 
 
 
Begründung Abweichung: 
 
 
 



Lichtführung in der Altstadt Solothurn   
 

07.01.2009/v_ 5.0                   Seite 
26/43 

1.5.4. Anleuchtung Besenval 

 

 
 
 
Anleuchtung Aufhellung der Fassade oder einzelne Spots 

Vorzugsweise soll mit gezielten Spots einzelne Bereiche 
beleuchtet werden. 

  
Leuchtfarbe Weisses Licht, farbiges Licht wäre möglich 
  
Betrieb  Einschaltung per Rundsteuersignal 
  
Handlungsbedarf Nicht dringend. 
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1.5.5. Anleuchtung Stadttheaterbeleuchtung 

 

 
 
 
Anleuchtung Die Anleuchtung des Schriftzugs ist viel zu dominant. 

Lesbar ist der Schriftzug dennoch nicht. Die Beleuchtungs-
stärke ist zu reduzieren und gezielter zu richten. 

  
Leuchtfarbe Weisses Licht, farbiges Licht wäre möglich 
  
Betrieb  Einschaltung per Rundsteuersignal 
  
Handlungsbedarf Zwingend zu überarbeiten bei Renovation des Theaters. 
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1.6. Planungszone 5: Südwest 
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1.6.1. Rossmarktplatz 

 
Beleuchtungsmobiliar Ersatz der Abspannleuchten 
 Neue Abspannleuchte evtl. angelehnt ans Design der 

Kreuzackerleuchte. 
  
Optik Effiziente Lichtlenkung nach unten 
  
Leuchtmittel Weisses Licht 
 Gute Energiebilanz; z.B. CDO, CDM 
  
Betrieb  Öffentliche Beleuchtung, ganze Nacht 
  
Leuchtpunktanordnung Platzbeleuchtung 
  
Handlungsbedarf Zwingend mit der Realisierung der Sperrung der Wen-

gibrücke. Beleuchtung ist ungenügend. 
 
 
Beleuchtungstechnische Anforderungen: 
 
Wahl der Klassierung Standard Regio Energie Istwert e - Licht 
Beleuchtungssituation:  E2  
Beleuchtungsklasse: S3  
Ergänzende ES Klassierung: ES6  
   
Vorgaben an die Beleuch-
tungsstärke 

  

Horizontale Beleuchtungsstärke Emin.  1.5 [1x]  
 Emittel  7.5 [1x]  
Halbzylindrische Beleuchtungs-
stärke 

ESC min. 1.5 [1x]  

 
 
Besonderes: 
 
 
 
Begründung Abweichung: 
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1.6.2. Kreuzackerquai, Rollhafen 

 
Beleuchtungsmobiliar Neue Stehleuchte Typ Kreuzackerquai 
 Kandelaber 3.5m Lichtpunkthöhe 
  
Optik Effizienter Reflektor 

wenig direkte Sicht auf den Lichtpunkt 
 Bessere Lichtlenkung nach unten! 
  
Leuchtmittel Weisses Licht 
 Gute Energiebilanz; z.B. CDO, CDM 
  
Betrieb  Öffentliche Beleuchtung, ganze Nacht 
  
Leuchtpunktanordnung Entlang Quai; Einspeisungen vorhanden 
  
Handlungsbedarf Realisierung nach der Etappe Kreuzackerquai Ost 

 
 
Beleuchtungstechnische Anforderungen: 
 
Wahl der Klassierung Standard Regio Energie Istwert e - Licht 
Beleuchtungssituation:  C1  
Beleuchtungsklasse: S4  
Ergänzende ES Klassierung: ES7  
   
Vorgaben an die Beleuch-
tungsstärke 

  

Horizontale Beleuchtungsstärke Emin.  1 [1x]  
 Emittel  5 [1x]  
Halbzylindrische Beleuchtungs-
stärke 

ESC min. 1 [1x]  

 
 
Besonderes: 
 
 
 
Begründung Abweichung: 
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1.6.3. Übrige Zone 5: Oberer Winkel, Unterer Winkel , Adler-, Prison-, Schwanen-, 

Kreuzackergasse, Patriotenweg 

 
Beleuchtungsmobiliar Ersatzleuchte zur heutigen Luderleuchte 
 An der Fassade und an Abspannungen befestigt 
  
Optik Effiziente Lichtlenkung nach unten 
  
Leuchtmittel Weisses Licht 
 Gute Energiebilanz; z.B. CDO, CDM 
  
Betrieb  Öffentliche Beleuchtung, keine Nachtabsenkung 
  
Leuchtpunktanordnung Parallel zum Verlauf der Gassen; vorhandene Einspeisun-

gen berücksichtigen 
  
Handlungsbedarf Gross, Beleuchtung ist ungenügend 

Priorität: Unterer Winkel, Prisongasse, Patriotenweg 
 
 
Beleuchtungstechnische Anforderungen: 
 
Wahl der Klassierung Standard Regio Energie Istwert e - Licht 
Beleuchtungssituation:  E2  
Beleuchtungsklasse: S4  
Ergänzende ES Klassierung: ES8  
   
Vorgaben an die Beleuch-
tungsstärke 

  

Horizontale Beleuchtungsstärke Emin.  1 [1x]  
 Emittel  5 [1x]  
Halbzylindrische Beleuchtungs-
stärke 

ESC min. 1 [1x]  

 
 
Besonderes: 
 
 
 
Begründung Abweichung: 
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1.7.  Planungszone 6: Südost 
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1.7.1. Kreuzackerplatz 

 
Beleuchtungsmobiliar Scheinwerferanlage 
 Masten 12m 
  
Optik Scheinwerferoptik; 

keine Sicht auf den Lichtpunkt von der anderen Aareseite 
  
Leuchtmittel Weisses Licht 
 Gute Energiebilanz; z.B. CDO, CDM 
  
Betrieb  Öffentliche Beleuchtung, Nachtabsenkung möglich 
  
Leuchtpunktanordnung Östlich und westlich des Platzes 
  
Handlungsbedarf Realisierung mit der Umgestaltung Kreuzackerpark 

 
 
Beleuchtungstechnische Anforderungen: 
 
Wahl der Klassierung Standard Regio Energie Istwert e - Licht 
Beleuchtungssituation:  E2  
Beleuchtungsklasse: S3  
Ergänzende ES Klassierung: ES6 - ES7  
   
Vorgaben an die Beleuch-
tungsstärke 

  

Horizontale Beleuchtungsstärke Emin.  1.5 [1x]  
 Emittel  7.5 [1x]  
Halbzylindrische Beleuchtungs-
stärke 

ESC min. 1 [1x]  

 
 
Besonderes: 
 
 
 
Begründung Abweichung: 
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1.7.2. Kreuzackerquai, Kreuzackerbrücke 

 
Beleuchtungsmobiliar Neue Stehleuchte Typ Kreuzackerquai 
 Kandelaber 3.5m Lichtpunkthöhe 
  
Optik Effizienter Reflektor 

wenig direkte Sicht auf den Lichtpunkt 
 Bessere Lichtlenkung nach unten! 
  
Leuchtmittel Weisses Licht 
 Gute Energiebilanz; z.B. CDO, CDM 
  
Betrieb  Öffentliche Beleuchtung, ganze Nacht 
  
Leuchtpunktanordnung Entlang Quai; über die Brücke auf dem Geländer; Einspei-

sungen vorhanden 
  
Handlungsbedarf Realisierung mit der Umgestaltung Kreuzackerpark, 

Die Beleuchtung der Kreuzackerbrücke ist in das Geländer 
integriert. Die Stehkandelaber können nur zusammen mit 
dem Geländer ersetzt werden. Bis zu einer Sanierung der 
Geländer bleibt die heutige Beleuchtung bestehen. 

 
 
Beleuchtungstechnische Anforderungen: 
 
Wahl der Klassierung Standard Regio Energie Istwert e - Licht 
Beleuchtungssituation:  C1  
Beleuchtungsklasse: S4  
Ergänzende ES Klassierung: ES7  
   
Vorgaben an die Beleuch-
tungsstärke 

  

Horizontale Beleuchtungsstärke Emin.  1 [1x]  
 Emittel  5 [1x]  
Halbzylindrische Beleuchtungs-
stärke 

ESC min. 1 [1x]  

 
 
Besonderes: 
 
 
 
Begründung Abweichung: 
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1.7.3. Hauptbahnhofstrasse 

 
Beleuchtungsmobiliar Neue Stehleuchte Typ Kreuzackerquai; 

Kreuzungsbereich Abspannungen mit Strassenleuchte 
 Kandelaber 3.5m Lichtpunkthöhe 
  
Optik Effizienter Reflektor 

wenig direkte Sicht auf den Lichtpunkt 
 Bessere Lichtlenkung nach unten! 
  
Leuchtmittel Weisses Licht 
 Gute Energiebilanz; z.B. CDO, CDM 
 Kreuzung mit Natrium Hochdruck Lampen (orange) 
  
Betrieb  Öffentliche Beleuchtung, ganze Nacht 
  
Leuchtpunktanordnung Beidseitlich der Strasse 
  
Handlungsbedarf Realisierung mit der Umgestaltung Kreuzackerpark; 

Die Ausleuchtung im Kreuzungsbereich bedingt, dass die 
bestehenden Abspannungen mit den Strassenleuchten 
bleiben. 

 
 
Beleuchtungstechnische Anforderungen: 
 
Wahl der Klassierung Standard Regio Energie Istwert e - Licht 
Beleuchtungssituation:  B2  
Beleuchtungsklasse: ME5 (vergleichbar S3)  
Ergänzende ES Klassierung: ES7  
   
Vorgaben an die Beleuch-
tungsstärke 

  

Leuchtdichte Lm  0.5 [cd/m]  
 U0  0.35  
 U1  0.4  
Halbzylindrische Beleuchtungs-
stärke 

ESC min. 1 [1x]  

 
 
Besonderes: 
 
 
 
Begründung Abweichung: 
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2. Umsetzung Erneuerung der OeBe 

Die Erneuerung und Verbesserung der Altstadtbeleuchtung soll in Etappen erfolgen. Es sol-
len ganze Gassen oder Strassenzüge erneuert werden. 
 
Vorgehen: 
·  Die bestehende Beleuchtung wird aufgenommen und kartografisiert. Wichtig sind dabei 

der Leuchtentyp, der Standort und die Beurteilung der Beleuchtungsstärke aufgrund 
der Anforderungen. 

·  Beurteilung der bestehenden Beleuchtung auf Handlungsbedarf. 
Dabei wird die Beleuchtungsstärke sowie die Durchmischung betrachtet. 
Teilweise sind die Gassen heute mit verschiedensten Leuchten ausgestattet, da Er-
satzteile fehlen. Diese Plätze und Gassen sollen in einem ersten Schritt mit neuen 
Leuchten ausgerüstet werden.  

·  Erstellen einer Prioritätenliste. 
·  Evaluation einer Stehleuchte für den Kreuzackerpark als Ersatz der heutigen Huber-

leuchte. 
Diese soll effizient sein und mehr Licht gezielt nach unten abgeben. 
Ziel: Kein Licht oberhalb der Leuchten, bessere Ausleuchtung mit 50% Energiebedarf. 

·  Evaluation einer Wand-/Abspannleuchte als Ersatz für die nicht mehr erhältliche Luder-
leuchte. 

·  Auswechslung der Leuchten in den Gassen, welche die Anforderungen heute nicht 
erfüllen. 

·  Aussortierung der demontierten Leuchten, Wiederaufbereitung oder Entsorgung. 
·  Komplettieren von Gassen mit gleichartigen Leuchten. 
 
Parallel zu diesem Prozess kann die Anleuchtung einiger Objekte realisiert werden. 
 
 

2.1. Bestandesaufnahme der Leuchten Typen und Stand orte 

In den Plänen der nachfolgenden Übersichten sind die Standorte wie auch farblich die ver-
wendeten Leuchten eingetragen. Die Daten sollen im GIS integriert werden. 
 
Farblegende: 

Rot:  Ritterleuchte 
Grün:  Luderleuchte 
Blau:  Abspannung: 
Gelb:  Diverse andere Leuchten. 
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Nordwest 

 
Nordost 



Lichtführung in der Altstadt Solothurn   
 

07.01.2009/v_ 5.0                   Seite 
38/43 
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West 
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Ost 
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Südwest 
(kartografisierte Bilder einsetzen) 
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3. Anleuchten 

Die benannten Bauwerke könnten durch eine dezente Anleuchtung mittels modernen, ener-
gieeffizienten LED-Strahlern angeleuchtet werden und so das Stadtbild am Abend massiv 
verschönern. Was nutzt einem die schönste Barockstadt, wenn man sie nicht sieht. 
 
Es ist darauf zu achten, dass Lichtemissionen so gering wie möglich ausfallen. Daher eignen 
sich vor allem unbewohnte Gebäude wie Türme, Stadt- oder Kantonsverwaltungen. 
 

3.1. Ansicht der Altstadt von der Aaresüdseite 

 
 

3.2. Vorgehen beim Erstellen von Anleuchtungen 

Anleuchtungen sind heute keine Grenzen mehr gesetzt in Farbe und Intensität. Mögliche 
Anleuchtungen sollten an weniger in der Öffentlichkeit stehenden Gebäuden getestet wer-
den. 
Ist man sich über die Inszenierung der Anleuchtung einig, wird die Anlage provisorisch am 
Zielobjekt installiert. 
Durch die verschiedenen Materialien der Fassaden und die unterschiedliche Beschaffenheit 
kann die Anleuchtung anders wirken als am Testgebäude. Eine Beurteilung vor der definiti-
ven Installation ist somit zwingend. 
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4. Allgemeine Anforderungen und Nachweis 

4.1. Materialanforderungen Leuchten 

4.1.1. Verwendung von Standardmaterial 

Da die öffentliche Beleuchtung einige Jahrzehnte im Einsatz sein wird, ist darauf zu achten 
dass ausschliesslich standardisierte Teile eingesetzt werden. Wenn möglich sollen Leuchten 
aus Katalogmaterial verwendet werden. Es ist darauf zu achten, dass Ersatzteile über einen 
möglichst langen Zeitraum verfügbar sind (10 bis 15 Jahre). 
Bei Lampenfassungen ist ausschliesslich Standardmaterial zu verwenden. 
 

4.1.2. Stossfestigkeit / Zerstörungsarm 

Es ist darauf zu achten, dass die eingesetzten Leuchten aus beständigem Material erstellt 
werden. Dieses soll weitgehend einer Zerstörung durch Vandalismus standhalten. Es ist dar-
auf zu achten, dass sensible Teile der Leuchten versenkt oder nicht zugänglich montiert 
werden. 
Die Materialwahl der einzusetzenden Leuchten ist mit der RES abzusprechen. 
 

4.2. Lichtemission 

Es sind effiziente Leuchten und Lampen einzusetzen. Diese sollen möglichst hohe Lebens-
erwartungen aufweisen und einen geringen Stromverbrauch (z. B. bei weissem Licht: Halo-
gen-Metall Lampen; ansonsten Natrium Hochdruck Lampen mit entsprechenden Vorschalt-
geräten). Das Licht ist gerichtet nach unten zu werfen. 
Im Rahmen der gestalterischen Freiheit können Kompromisse eingegangen werden, sie sol-
len aber ein gesundes Mass nicht übersteigen. 
 

4.3. Nachweis der Anforderungen 

Diese Vorgaben im Stadium der Planung nachzuweisen ist aufwändig. 
In jedem beschriebenen Abschnitt sollen aber mindestens an ein oder zwei repräsentativen 
Orten die Anforderung mittels einer Berechnung überprüft werden. 
Die Halbzylindrische Beleuchtungsstärke ist als Zielwert anzusehen. Sie soll nach Möglich-
keit in der Fahr- resp. Bewegungsrichtung eingehalten werden. 
 
 
 


